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akt aufzuklären, die zutreffenden Rechtsnormen mit 
einer überzeugenden Begründung anzuwenden und 
auch ihre Verantwortung bei der konsequenten Rea
lisierung der Schadenersatzansprüche voll wahrzu
nehmen. Im Strafverfahren ist die Schadenswieder
gutmachung wichtiges Element der Verstärkung der 
erzieherischen Wirksamkeit des gesamten Verfah
rens. Wesentliche Bedeutung für die Förderung der 
Aktivität der Bürger bei der verantwortungsbewuß
ten Verwirklichung unseres Rechts besitzt auch die 
Popularisierung und strikte Anwendung der arbeits- 
und zivilrechtlichen Bestimmungen über Entschädi
gung bzw. Aufwendungserstattung, wenn Bürger 
aus gesellschaftlicher Verantwortung Schäden ver
hüten oder mindern oder Gefahren abwehren (§ 271 
AGB, §326 ZGB).

1.2.
Die konsequente Schadenswiedergutmachung ist ein 
gesellschaftliches Grundanliegen. Mit der Durchset
zung von Schadenersatzansprüchen in Strafverfah
ren sowie in Zivil- und Arbeitsrechtsverfahren haben 
die Gerichte zur Vorbeugung von Schäden für das 
Leben, die Gesundheit, das sozialistische Eigentum 
und das persönliche Eigentum beizutragen und eine 
Atmosphäre der Unduldsamkeit gegenüber jegli
chem gesellschaftswidrigem Verhalten zu entwickeln 
und zu verstärken.
Die Gerichte haben mit der zügigen und strikten 
Verwirklichung von Schadenersatzansprüchen, der 
Mitwirkung von Kollektiven der Werktätigen, Ver
handlungen vor erweiterter Öffentlichkeit und ge
zielten Auswertungen der Verfahren einen wirksa
meren Beitrag zur Entwicklung der gesellschaftli
chen Initiativen zur Gewährleistung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit, von Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit zu leisten.

1.3.
Im Rahmen ihrer Verantwortung haben die Gerichte 
bei der Verletzung des sozialistischen Eigentums 
verstärkt darauf Einfluß zu nehmen, daß durch die 
zuständigen Leiter die Beseitigung der Schadensur
sachen und begünstigenden Bedingungen erfolgt. 
Hierfür sind die gesetzlichen Möglichkeiten, vor al
lem auch die Gerichtskritik, voll zu nutzen.

1.4.
Ständige Aufmerksamkeit erfordert auch die An
wendung der gesetzlichen Maßnahmen zur Siche
rung der Realisierung von Schadenersatzansprüchen 
(Arrestbefehl bzw. einstweilige Anordnung), die ex
akte Feststellung der Vermögenssituation des Er
satzpflichtigen und die korrekte Beachtung der ge
setzlichen Maßstäbe bei der Festlegung von Wieder- 
gutmachungs- bzw. Leistungsfristen.
Auf die zuständigen Leiter ist in den erforderlichen 
Fällen Einfluß zu nehmen, zuerkannte Schadener

satzforderungen wegen Verletzung des sozialisti
schen Eigentums zügig und strikt zu realisieren.

2.
Zur Behandlung
von Schadenersatzansprüchen
im Strafverfahren

2.1.
Im Eröffnungs- und Hauptverfahren haben die Ge
richte in den Fällen, in denen auf der Grundlage der 
bis dahin gestellten Anträgenmd vorgelegten Unter
lagen noch keine vollständige Klärung des Umfangs 
der Schadenersatzansprüche möglich ist, die dazu 
notwendigen Hinweise und Erläuterungen zu geben, 
insbesondere darauf hinzuwirken, daß spezifizierte 
Anträge gestellt, Anträge unter Berücksichtigung 
des Ermittlungsergebnisses berichtigt und noch er- 

' forderliche Belege und sonstige Beweise vorgelegt 
bzw. bezeichnet werden. Sie haben die Möglichkeit 
zu nutzen, auch über Schadenersatzanträge zu ent
scheiden, die erst nach der Eröffnung des Hauptver
fahrens gestellt wurden (§198 Abs. 1 Satz 2 und 3 
StPO).

2.2.
Eine umsichtige Beratung der durch Straftaten mate
riell geschädigten Bürger ist besonders dann uner
läßlich, wenn
- über Fragen der Ersatzpflicht mehrerer Scha

densverursacher zu entscheiden ist oder die Mög
lichkeit besteht, daß über einen Teil der Ansprü
che entschieden werden kann;

- die Rückgabe von Sachen oder bereits geleisteter 
Schadenersatz durch die Schädiger oder Dritte 
(z. B. Versicherung oder Betrieb) zu berücksich
tigen ist;

- zivilrechtliche Zinsforderungen bisher unterblie
ben sind;

- die exakte Nachweisführung über die Höhe des 
Schadens mit Hilfe von Belegen über den Neu
oder Zeitwert von Sachen oder über Reparatur
kosten zu führen ist;

- weitere materielle Verluste, erhöhte Aufwen
dungen oder notwendige Auslagen entstanden 
sind;

- die detaillierte Darstellung von Umständen - 
z. B. im Falle der Beeinträchtigung der Teilnah
me am gesellschaftlichen Leben sowie der erheb
lichen oder längeren Beeinträchtigung des Wohl
befindens - oder eine Schadensschätzung erfor
derlich ist;

- Anträge gestellt werden, die mit der zur Aburtei
lung stehenden Straftat in keinem unmittelbaren, 
ursächlichen Zusammenhang stehen.
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